
Bild 1 Titelbild 
Ein Junge und eine für das 
Schuleingangsscreening 
ausgebildete Sozialmedi-
zinische Assistentin beim 
Zeichnen. Der Test soll 
überprüfen, in wie weit For-
men bzw. Figuren nachge-
zeichnet  werden können. 
Der Junge ist mit großem 
Eifer dabei.
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Bild 2 Schuleingangsscree-
ning Messen
Im Schuleingangscreening wird die 
Größe eines Kindes gemessen, dies 
ist auf dem Bild dargestellt

Bild 5 Schuleingangsscree-
ning Hörtest 
Eine Sozialmedizinische Assistentin 
führt mit einem Jungen einen Hörtest 
durch.
Die entsprechenden Geräte sind 
ebenfalls zu sehen und technisch auf 
dem Neuesten Stand.

Was ist die Schuleingangsuntersuchung? 
Diese kostenlose Untersuchung dient der 
Gesundheitsvorsorge. 
Die Schuleingangsuntersuchung ist verpÀichtend 
für alle Kinder, die im kommenden Schuljahr 
schulpÀ ichtig werden. Auch wenn ein Kind vorzeitig 
eingeschult wird, soll es noch vor der Einschulung an 
der Schuleingangsuntersuchung teilnehmen. 

Im Alter zwischen 60 und 64 Monaten ist für alle 
Kinder die Früherkennungsuntersuchung-U9 beim 
Kinderarzt vorgesehen. Sowohl die U9 als auch die 
Schuleingangsuntersuchung sind wichtig. 

Ɣ 	 In der Früherkennungsuntersuchung-U9 sollen 
 akute und chronische Erkrankungen sowie 
 Entwicklungsverzögerungen des Kindes erkannt 

werden. 
Ɣ 	 Die Schuleingangsuntersuchung soll klären, ob ein 
 Kind den Anforderungen des Schulalltags in 
 gesundheitlicher Hinsicht gewachsen ist. 

Die Schuleingangsuntersuchung hat bis zu zwei 
Bestandteile: 

Ɣ  Das Schuleingangsscreening für alle Kinder 
Ɣ  im Einzelfall: eine schulärztliche Untersuchung 

Die Eltern erhalten über die Teilnahme an der 
Schuleingangsuntersuchung eine Bescheinigung zur 
Vorlage bei der Schule. 



Wer untersucht das Kind? 
Das Schuleingangsscreening wird in der Regel von 
weitergebildeten Kinderkrankenschwestern, sog. 
sozialmedizinischen Assistentinnen durchgeführt. Die 
schulärztliche Untersuchung übernimmt eine Ärztin/ 
ein Arzt des Gesundheitsamtes. 

Was ist das Schuleingangsscreening? 
Ɣ 	 Die sozialmedizinische Assistentin erfasst die 
 gesundheitliche Vorgeschichte, das Gewicht und 
 die Größe des Kindes. 

Ɣ 	 Sie überprüft das gelbe Kinderuntersuchungsheft 
 und das Impfbuch auf Vollständigkeit. 

Ɣ 	 Das Seh- und Hörvermögen des Kindes wird mit 
 speziellen Geräten getestet. 

Ɣ 	 Die sprachliche und motorische Entwicklung 
 werden untersucht. Hierzu wird das Kind einige 
 Aufgaben bekommen (zum Beispiel etwas nach­
 sprechen oder zeichnen). 

Wann wird ein Kind ärztlich untersucht? 
Wenn kein Nachweis über die durchgeführte Früher­
kennungsuntersuchung-U9 vorliegt, ist im Anschluss 
an das Schuleingangsscreening eine schulärztliche 
Untersuchung verpÀichtend.  
Für Kinder, die bereits an der U9 teilgenommen 
haben, besteht das Angebot einer schulärztlichen 
Untersuchung, wenn 

Ɣ 	 sich beim Schuleingangsscreening oder bei der 
 U9 Besonderheiten ergeben haben oder 

Ɣ 	 die Eltern dies wünschen zum Beispiel bei 

̛ 	 Unsicherheiten in Fragen des Rücktritts, 

  der Rückstellung oder der vorzeitigen
 
   Einschulung,
 
̛	  medizinischen Befunden, die im späteren 

  Schulalltag eine Rolle spielen könnten. 



Welche Vorteile hat die Schuleingangs­
untersuchung für das Kind? 
Ɣ  Seh- und Hörvermögen werden getestet, damit 
 das Kind dem späteren Unterricht von Anfang 
 an optimal folgen kann. Oft kann bei Problemen 
 schnell und einfach Abhilfe geschaffen werden, 
 wie durch das Tragen einer Brille oder einen 
 Sitzplatz weiter vorne im Klassenzimmer. 

Ɣ 	 Untersucht werden auch die sprachliche und 
 motorische Entwicklung. Werden bei einem Kind 
 z.B. Entwicklungsverzögerungen entdeckt, so 
 wird den Eltern dies mitgeteilt. Die Eltern werden 
 über Fördermöglichkeiten beraten. 

Ɣ 	 Der Impfstatus des Kindes wird überprüft. Häu¿g 
 werden Impfungen vergessen, das Kind hat  
 dann keinen ausreichenden Impfschutz. 
 Fehlende Impfungen können nach einer 
 Impfberatung vom Kinder- oder Hausarzt 
 nachgeholt werden. 

Welche Vorteile hat die Schuleingangs­
untersuchung für die Eltern? 
Die Schuleingangsuntersuchung bietet die Mög­
lichkeit, das Kind zusätzlich zur Früherkennungs­
untersuchung-U9 noch einmal untersuchen zu 
lassen. 

Eltern sind sich manchmal nicht sicher, ob sie ihr 
Kind einschulen lassen sollen, besonders wenn es 
zu den jüngeren eines Jahrgangs gehört. Manche 
Kinder sind zum aktuellen Zeitpunkt im Schulalltag 
überfordert. 

Für diese Eltern sind die Informationen aus den 
Untersuchungsergebnissen eine wertvolle zusätz­
liche Entscheidungshilfe. 

Die letztendliche Entscheidung über die Schulauf­
nahme obliegt allerdings der Schule. 



Bild 4 S c h u l e i n -
gangsscreening Sehtest
Eine Sozialmedizinische As-
sistentin führt mit einem Jun-
gen einen Sehtest durch.
Die entsprechenden Geräte 
sind ebenfalls zu sehen und 
technisch auf dem Neues-
ten Stand.

Bild 5 S c h u l e i n -
gangsscreening Hörtest 
Eine Sozialmedizinische As-
sistentin führt mit einem Jun-
gen einen Hörtest durch.
Die entsprechenden Geräte 
sind ebenfalls zu sehen und 
technisch auf dem Neues-
ten Stand.

Bild 6 S c h u l e i n -
gangsscreening Wiegen
Eine Sozialmedizinische As-
sistentin wiegt einen Jungen 
im Rahmen des Schulein-
gangsscreenings.

Was Sie sonst noch wissen sollten: 
Eine Teilnahme an den Früherkennungsunter­
suchungen U1 bis U9 und J1 ist nach Artikel 14 
GDVG seit dem 16.05.2008 für alle Kinder gesetz­
lich verpÀichtend. 
Denken Sie rechtzeitig daran, die Früherken­
nungsuntersuchung-U9 durchführen zu lassen. 
Nimmt ein Kind nicht an der U9 beim Kinder- oder 
Hausarzt und nicht an einer schulärztlichen Unter­
suchung teil, so ist das Gesundheitsamt nach 
Artikel 14 GDVG verpÀ ichtet, das Jugendamt zu 
informieren. 

Informationen im Internet: 

Aktuelle Gesetzestexte zum Nachlesen 

Art. 80 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unter­
richtswesen (BayEUG) 

Art. 14 Gesundheitsdienst und Verbraucherschutzgesetz 
(GDVG) 
www.verwaltung.bayern.de (Service ĺ Datenbank BAYERN­
RECHT  ĺ Bürgerservice BAYERN-RECHT Online) 

Zum Thema Kindergesundheit von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung: 
http://www.kindergesundheit-info.de/ 

Zum Thema gesunde SchulverpÀegung: 
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/gesundheitsfoerderung.htm 

Hier ¿ nden Sie Ergebnisse früherer Schuleingangsuntersuchungen: 
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/gesundheitsfoerderung.htm 

http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/gesundheitsfoerderung.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/gesundheitsfoerderung.htm
http://www.kindergesundheit-info.de/
http://www.verwaltung.bayern.de


Zu guter Letzt … 
wünschen wir allen Schulanfängern schon jetzt
einen guten Start und viel Freude und Erfolg beim
Lernen! 

Stempel des Gesundheitsamtes 
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